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Satzung  
über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen  

der Gemeindefeuerwehr  
- Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES) - 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 15 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Dau-
chingen am 07.05.2012 folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1  
Entschädigung für Einsätze 

 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze 

auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; dieser beträgt für jede volle 
Stunde 12,00 €. 
 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der Alarmierung bis zum 
Einsatzende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden aufgerundet. 
 

(3) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wer-
den der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher 
Höhe ersetzt (§ 15 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). 
 

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze 
in der Brandwache bei Veranstaltungen einen Entschädigungssatz analog des Kos-
tenersatzes nach der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dauchingen (Feuerwehrkostenersatzsatzung 
– FwKS) für die jeweilige Veranstaltung. Die Aufteilung des Betrages erfolgt in glei-
chen Teilen auf die eingesetzten Personen. 

 
 

§ 2 
Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge 

 
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von bis zu 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung  
 
a) für Auslagen ein Durchschnittssatz von 12,00 € für die ersten drei Stunden und 

von 12,00 € für je weitere drei Stunden gewährt. 
b) Entsteht neben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der 

Durchschnittssatz für diese Zeit um 12,00 €/Stunde. 
 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fortbildungslehrgangs vom Un-
terrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden aufge-
rundet. 
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(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Gemeindegebiets erhalten die 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädi-
gung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine 
Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwendung des 
Landesreisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung. 
 

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen 
Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 15 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). 

 
 

§ 3 
Zusätzliche Entschädigung 

 
Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fortbildung tätigen Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 15 
Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes als Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
 
Gerätewart 250,00 €/Jahr 
Atemschutzgerätewart 250,00 €/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart 75,00 €/Jahr 
Gruppenführer 75,00 €/Jahr 
Vereinsdiener 28,00 €/Jahr 
Kommandant 500,00 €/Jahr 
stellvertretender Kommandant 250,00 €/Jahr 
 
Wenn der Kommandant/stellvertretende Kommandant gleichzeitig die Funktion eines 
Gruppenführers innehat, erhalten diese keine zusätzliche Entschädigung als Gruppen-
führer. 
 
 

§ 4 
Entschädigung für haushaltsführende Personen 

 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 
Feuerwehrgesetz) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Ver-
dienstausfall das entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbil-
dungslehrgängen mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird 
neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall  
12,00 €/Stunde gewährt. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Feuerweh-
rentschädigungssatzung vom 25.11.1991 einschließlich aller Änderungen außer Kraft. 
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemein-
de Dauchingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
Dauchingen, den 7. Mai 2012 
 
 
gez. Torben Dorn 
Bürgermeister 
 
 
 
 vom Anzeige gem. 

§ 4 GemO 
beim LRA 

Öffentl. Be-
kanntmachung 
im Amtsblatt 

In Kraft getreten 
am 

Satzung 07.05.2012 23.05.2012 12.05.2012 01.01.2012 
1. Änderung 16.04.2018 23.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 
     
     
 


